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2230 .1 .3-K

Änderung der Bekanntmachung 
über den Schulversuch 

„Generalistische Pflegeausbildung 
mit beruflichem Schwerpunkt“ in Bayern

Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für 

Unterricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege

vom 11. Juli 2018, Az. VI.5-SBS9202.15-3-7a.59 357

Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus, für Umwelt 
und Gesundheit und für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen vom 2 . Februar 2012 (KWMBl . S . 68), die durch 
Bekanntmachung vom 1. August 2016 (KWMBl. S. 206) 
zuletzt geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nr. 11.2 werden die Wörter „zum Schuljahr 2017/2018“ 
durch die Wörter „zum Schuljahr 2019/2020“ ersetzt.

2 . Diese Bekanntmachung tritt am 1 . August 2018 in Kraft .

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Ruth N o w a k 
Ministerialdirektorin

2032 .3-K

Änderung der Bekanntmachung über 
Vergütungen für den nebenamtlichen Unterricht 

Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien 

für Unterricht und Kultus, 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
und für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

vom 3. September 2018, Az. II.5-BP4012.2

1. Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus, der 
 Finanzen und für Landwirtschaft und Forsten vom 
13 . Juli 2001 (KWMBl . I S . 341, StAnz . Nr . 37), die 
zuletzt durch die Gemeinsame Bekanntmachung vom  
1. September 2016 (KWMBl. 2017 S. 2) geändert 
 worden ist, wird wie folgt geändert:

1.1 Im Eingangssatz wird die Angabe „1. März 2016“ 
durch die Angabe „1. Januar 2017“ ersetzt.

1.2 In Nr. 1 werden die Vergütungssätze in den Buchst. a) 
bis e) durch folgende Beträge ersetzt:
bei a) € 32,29
bei b) € 27,62
bei c) € 23,30
bei d) € 18,79
bei e) € 14,10

1.3 Im Eingangssatz wird die Angabe „1. Januar 2017“ 
durch die Angabe „1. Januar 2018“ ersetzt.

1.4 In Nr. 1 werden die Vergütungssätze in den Buchst. a) 
bis e) durch folgende Beträge ersetzt:
bei a) € 33,05
bei b) € 28,27
bei c) € 23,85
bei d) € 19,23
bei e) € 14,43

2 . Nr . 1 .1 und 1 .2 dieser Bekanntmachung treten mit Wir-
kung vom 1 . Januar 2017 und Nr . 1 .3 und 1 .4 dieser 
Bekanntmachung mit Wirkung vom 1 . Januar 2018 in 
Kraft .

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,  
für Landesentwicklung und Heimat

Harald Hü b n e r 
Ministerialdirektor

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten

Hubert B i t t l m a y e r 
Ministerialdirektor

II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien 
für Unterricht und Kultus und für Wissenschaft und Kunst
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2246-WK

Neufassung der Grundordnung 
für die Bayerischen Staatstheater

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst

vom 26. September 2018, Az. K.2-K1445.2-12b/75 306
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I. Aufgaben, Struktur und Grundsätze der Aufgaben-
erfüllung der Staatstheater und des Zentralen 
Dienstes

§ 1

Aufgaben der Staatstheater und des Zentralen Dienstes

 (1) In Erfüllung des Art. 140 Abs. 1 der Bayerischen Ver-
fassung unterhält der Freistaat Bayern die Bayerischen 
Staatstheater (Bayerische Staatsoper, Bayerisches Staats-
schauspiel, Staatstheater am Gärtnerplatz).

 (2) Die Staatstheater kooperieren mit der Bayerischen 
Theaterakademie August Everding im Prinzregenten-
theater (Theaterakademie) .

 (3) Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater 
unterstützt die Staatstheater sowie die Theaterakademie 
in gemeinsamen Angelegenheiten administrativer und 
wirtschaftlicher Art. Hierzu zählen insbesondere Kar-
tenverkauf, Zahlstelle, Belange der Arbeitssicherheit, 
 arbeitsmedizinische Betreuung, IT-Systembetreuung, 
grundsätzliche Fragen der IT-Organisation und Innen-
revision . Der Zentrale Dienst erfüllt diese Aufgaben in 
enger, gegenseitiger Abstimmung mit den Staatstheatern 
und der Theaterakademie .

§ 2

Organisationsstruktur

Als staatliche Behörden unterstehen die Staatstheater und 
der Zentrale Dienst unmittelbar dem Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst; dieses ist Oberste Dienstbehörde 
im Sinne der jeweiligen gesetzlichen und sonstigen Vor-
schriften . Für die Staatstheater und den Zentralen Dienst 
gelten die gesetzlichen und sonstigen Vorschriften für 
Zentral- und Mittelbehörden, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist. Die Allgemeine Geschäftsord-
nung für die Behörden des Freistaats Bayern (AGO) findet 
 Anwendung.

§ 3

Spielstätten und andere Einrichtungen 
der Staatstheater

 (1) Die Staatstheater bedienen sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben insbesondere folgender Spielstätten:

– Nationaltheater (Staatsoper)

– Residenztheater (Staatsschauspiel)

– Gärtnerplatztheater (Staatstheater am Gärtnerplatz)

– Marstall (Staatsschauspiel)

– Cuvilliéstheater (in Abstimmung mit der Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen)

– Prinzregententheater (soweit es die Belange der Thea-
terakademie gestatten)

Den Staatstheatern stehen ferner die außerhalb dieser 
 Gebäude liegenden Werkstätten, Magazine und Proben-
räume zur Verfügung .

 (2) Die genannten Räumlichkeiten sind dem Zweck 
gewidmet, öffentliche Aufführungen durchzuführen und 
vorzubereiten .

 (3) Das Hausrecht in den Theatern wird durch die jeweils 
zuständige Intendanz ausgeübt .
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§ 4

Grundsätze für die Benutzung der Staatstheater

 (1) Die vom Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst erlassenen allgemeinen Benutzungsbedingungen 
regeln die Rechtsbeziehungen der Staatstheater zu den 
Besucherinnen und Besuchern und die Modalitäten des 
Kartenverkaufs . Daneben gelten die Abonnementbedin-
gungen der Staatstheater .

 (2) Die Aufführungen der Staatstheater sollen möglichst 
vielen Interessenten zugänglich sein. Soweit dies im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und 
ohne unangemessene Beeinträchtigung des normalen 
Spielbetriebs möglich ist, sollen auch Gastspiele in ande-
ren bayerischen Orten durchgeführt werden.

 (3) Besucherorganisationen werden entsprechend ihren 
Bemühungen, auch wirtschaftlich weniger leistungsfähige 
Kreise für den Theaterbesuch zu gewinnen, Eintrittskarten 
zu vergünstigten Bedingungen zur Verfügung gestellt; da-
bei werden zeitgenössische Werke, an den Musiktheatern 
auch Ballettaufführungen, anteilsmäßig berücksichtigt .

 (4) Die Staatstheater sind berechtigt, pro Spielzeit eine 
Wohltätigkeitsveranstaltung durchzuführen, sofern die 
Veranstaltung kostenneutral und ohne Beeinträchtigung 
des laufenden Spielbetriebs durchgeführt werden kann. 
Die Durchführung von Wohltätigkeitsveranstaltun-
gen bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums für 
 Wissenschaft und Kunst .

§ 5

Haushaltsgrundsätze, Ausstattungskosten

 (1) Die Staatstheater sind unter dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. Dieser Grund-
satz ist in allen Phasen einer Produktion zu beachten .

 (2) Die Staatstheater ermitteln vierteljährlich auf der 
 Basis der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben eine 
Hochrechnung auf den voraussichtlichen Haushalts-
abschluss und legen diese dem Staatsministerium für 
 Wissenschaft und Kunst vor . Auf eine drohende Haus-
haltsüberschreitung ist unverzüglich und unter Nennung 
von Vorschlägen zu deren Vermeidung aufmerksam zu 
machen .

 (3) Die Bühnen- und Kostümausstattungen sind so 
zu projektieren und zu fertigen, dass sich die Sach- und 
Personalkosten für Herstellung, Aufbau und Abbau im 
Repertoirebetrieb, Transport und Lagerung im geringst-
möglichen Rahmen halten. Dabei sind frühzeitig Abliefe-
rungstermine zu setzen und Höchstgrenzen für Sachwerte 
(Werkstattzeiten und Größe der Dekorationen) festzu legen. 
Durch kontinuierliche Überwachung der Terminein-
haltung, des Arbeitsaufwandes und der Kostenentwicklung 
ist sicherzustellen, dass die Kapazitäten der Werkstätten 
und die Kostengrenzen nicht überschritten werden.

§ 6

Grundsätze des Spielbetriebs, Spielplangestaltung

 (1) Die Staatstheater haben an allen Tagen (ausgenom-
men Karfreitag, 1 . Mai, 24 . Dezember, Gemeinschaftstag) 
eine Aufführung in den Zuschauerräumen der Hauptspiel-
stätten durchzuführen, soweit nicht Theaterferien oder 
Vorprobentage angesetzt sind. Mehr als ein Probenabend 
je Neuproduktion ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 Darüber hinaus sind die Staatstheater ermächtigt, pro 

 Monat einen vorstellungs- und probenfreien Tag einzu-
legen . Weitere vorstellungsfreie Tage sind nur aus drin-
genden Gründen zulässig. Die Vorstellungen sind soweit 
irgend möglich nachzuholen.

 (2) Die Spielpläne sollen Werke aus den verschiedensten 
Epochen enthalten und auch zeitgenössische Werke an-
gemessen berücksichtigen. Die Spielplangestaltung soll 
zwischen den Staatstheatern und der Theaterakademie 
abgestimmt werden. Überschneidungen von Premieren-
terminen sollen vermieden werden.

II. Leitung der Staatstheater und des Zentralen  
Dienstes

§ 7

Bestellung

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bestellt 
die Intendanzen der Staatstheater (Staatsintendantinnen 
und Staatsintendanten), die Geschäftsführenden Direkti-
onen (Geschäftsführende Direktorinnen und  Direktoren) 
 sowie die Leitung des Zentralen Dienstes. Es bestellt 
 außerdem die Musikalische Leitung der Baye rischen 
Staatsoper und die Leitung des Bayerischen Staats balletts 
und regelt deren Rechte und Pflichten jeweils in einer 
 Geschäftsanweisung.

§ 8

Rechtsstellung und Aufgaben der Intendanzen und der 
Leitung des Zentralen Dienstes

 (1) Die Intendanzen und die Leitung des Zentralen 
Dienstes sind die verantwortlichen Behördenvorstände. 
Sie sind für die Einhaltung dieser Grundordnung verant-
wortlich.

 (2) Den Intendanzen obliegt neben der künstlerischen 
auch die administrative und wirtschaftliche Leitung der 
Staatstheater . Dies gilt unbeschadet der Zuständigkeiten 
der Geschäftsführenden Direktionen gemäß § 11 und § 16 
Abs. 1 der Grundordnung. Im Dissensfall ist eine Entschei-
dung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
herbeizuführen .

 (3) Die Intendanzen verpflichten das Personal mit Aus-
nahme des Verwaltungspersonals in eigener Zuständigkeit. 
Die Intendanzen und die Leitung des Zentralen Dienstes 
üben unbeschadet der Regelung des § 11 Abs. 1 Satz 1 die 
Aufsicht über das Personal aus und sind weisungsbefugt.

 (4) Die Intendanzen sind im Sinne des Presserechts 
Herausgeber der von den Staatstheatern veröffentlichten 
Druckwerke, soweit in diesen nichts anderes vermerkt ist.

 (5) Die Intendanzen sind Betreiber im Sinne des § 38 
der Versammlungsstättenverordnung; dies gilt auch für 
Aufführungen des jeweiligen Staatstheaters außerhalb 
der jeweils eigenen Hauptspielstätte. Sie haben für die 
Bestellung eines geeigneten Beauftragten zu sorgen, der 
im täglichen Arbeitsplan auszuweisen ist.

§ 9

Vertretung der Intendanzen 
und der Leitung des Zentralen Dienstes

 (1) Die Intendanz wird in nicht-künstlerischen Ange-
legenheiten durch die Geschäftsführende Direktion, in 
künstlerischen Angelegenheiten grundsätzlich durch die 
Künstlerische Betriebsdirektion vertreten . 
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 (2) Die Leitung des Zentralen Dienstes wird durch die 
Leitung der Abteilung „Kartenverkauf“ vertreten.

 (3) Im Übrigen regeln die Staatstheater und der Zen-
trale Dienst die Zuständigkeit und die Vertretung in ihren 
jeweiligen Geschäftsverteilungsplänen. Der Geschäftsver-
teilungsplan und ein Organigramm ist zu Beginn jeder 
Spielzeit dem Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst mitzuteilen .

III. Gliederung der Staatstheater und des Zentralen 
Dienstes

§ 10

Abteilungen der Staatstheater

 (1) In den Staatstheatern bestehen regelmäßig folgende 
Abteilungen:

– Musikalische Leitung (Staatsoper, Staatstheater am 
Gärtnerplatz)

– Ballett (Staatsoper, Staatstheater am Gärtnerplatz)

– Künstlerische Betriebsdirektion

– Dramaturgie

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

– Technik

– Kostümwesen

– Verwaltung

 (2) Bei der Bayerischen Staatsoper führt das Ballett als 
selbständige Abteilung die Bezeichnung „Bayerisches 
Staatsballett“.

§ 11

Aufgaben der Verwaltung

 (1) Die Geschäftsführende Direktion leitet die Verwal-
tung, verpflichtet und beaufsichtigt das dort beschäftigte 
Personal und ist Dienstvorgesetzter der dort beschäftigten 
Beamten. Die Verwaltung hat dafür zu sorgen, dass die 
für die Staatstheater geltenden Rechtsvorschriften, ins-
besondere die Haushaltsvorschriften und die Tarifverträge, 
eingehalten, für die Theater möglichst günstige Verträge 
geschlossen und die Verträge erfüllt werden.

 (2) Die Geschäftsführende Direktion ist in Abstimmung 
mit der Intendanz verantwortlich für die wirtschaftliche 
Führung des Theaters . Sie ist Beauftragter für den Haus-
halt gemäß Art. 9 BayHO. Bei allen Entscheidungen, die 
eine Ausgabe oder den Verlust von Einnahmen zur Folge 
haben können, bei der längerfristigen Planung, bei struk-
turellen Fragen, bei grundsätzlichen organisatorischen 
Maßnahmen, bei der Besetzung von Leitungspositionen 
und bei Vertragsabschlüssen ist die Geschäftsführende 
Direktion zu beteiligen .

 (3) Die Verwaltung ist für die Ausgabe von Frei-, Dienst-, 
Ehren- und Gebührenkarten nach Maßgabe der vom 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst getroffenen 
Regelungen verantwortlich.

 (4) Die von der Geschäftsführenden Direktion im 
 Rahmen ihrer Aufgaben getroffenen Entscheidungen sind 
für alle Abteilungen verbindlich .

 (5) Die Geschäftsführende Direktion bestellt ihre Stell-
vertretung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst .

§ 12

Abteilungen des Zentralen Dienstes

Der Zentrale Dienst gliedert sich in folgende Abteilungen:

– Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Personal und 
Haushalt des Zentralen Dienstes, Zahlstelle, Arbeits-
sicherheit und Innenrevision)

– Kartenverkauf 

– IT-Systembetreuung und grundsätzliche Fragen der 
 IT-Organisation

§ 13

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

 (1) Die Leitung des Zentralen Dienstes steht der Abtei-
lung „Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten“ unmittel-
bar vor . Sie ist Dienstvorgesetzter der im Zentralen Dienst 
beschäftigten Beamten .

 (2) Der Zahlstelle obliegt insbesondere die Abwicklung 
aller Einnahmen aus dem Karten- und Abonnement-
verkauf .

 (3) Für die Arbeitssicherheit an den Staatstheatern und 
der Theaterakademie sorgen nach Maßgabe der arbeits-
rechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen ein 
Sicherheitsingenieur und der arbeitsmedizinische Dienst .

 (4) Der Zentrale Dienst übernimmt die Innenrevision bei 
den Staatstheatern und der Theaterakademie . Die Unter-
suchungstätigkeit richtet sich nach einem Prüfungsplan, 
der jährlich im Einvernehmen mit dem Staatsministe rium 
für Wissenschaft und Kunst erstellt wird, und berück-
sichtigt die Anregungen des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofes. Die Innenrevision erörtert die Ergebnisse der 
Untersuchungen mit den jeweiligen Staatstheatern bzw. 
der Theaterakademie und berichtet dem Staatsminis-
terium für Wissenschaft und Kunst; dabei unterbreitet sie 
Vorschläge für Verbesserungen, Einsparmöglichkeiten 
und deren Umsetzbarkeit . Auf Verlangen untersucht sie 
auch die Organisation des Zentralen Dienstes und teilt die 
 Ergebnisse unmittelbar dem Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst mit .

§ 14

Kartenverkauf

Der Zentrale Dienst führt den Kartenverkauf für die Ver-
anstaltungen der Staatstheater und der Theaterakademie 
durch. Er ist an die sachlichen Vorgaben der Staatsthea-
ter und der Theaterakademie gebunden, insbesondere an 
deren Eintrittspreisgestaltung, Einrichtung von Abonne-
mentreihen, Verträge mit Besucherorganisationen  sowie 
an die vom Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst erlassenen allgemeinen Benutzungsbedingungen, 
die Premiereneinladungsliste und die Regelungen zur 
Vergabe von Frei-, Dienst-, Ehren- und Gebührenkarten. 
Über Organisation, Gestaltung und Abwicklung des Ver-
kaufs entscheidet der Zentrale Dienst im Benehmen mit 
den Staatstheatern selbständig . Dabei verfolgt er das Ziel 
größtmöglicher Einnahmen und gewährleistet einen kun-
denfreundlichen Service .

§ 15

IT-Systembetreuung und grundsätzliche Fragen der 
IT-Organisation

 (1) Der Zentrale Dienst ist zuständig für die IT-System-
betreuung und grundsätzliche Fragen der IT-Organisation 
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im Bereich der Staatstheater und der Theaterakademie mit 
Ausnahme des bühnentechnischen Bereichs. Soweit die 
personellen Kapazitäten nicht ausreichen, kann externe 
Hilfe in Anspruch genommen werden.

 (2) Die Staatstheater und die Theaterakademie beteili-
gen den Zentralen Dienst in allen Angelegenheiten der 
IT-Systembetreuung und grundsätzlichen Fragen der 
 IT-Organisation; dieser hat darauf zu achten, dass die 
erforderliche Einheitlichkeit der IT-Ausstattung gewahrt 
wird. Im Einvernehmen mit dem Zentralen Dienst schaffen 
die Staatstheater und die Theaterakademie IT-Geräte und 
-Programme jeder Art an und schließen hierauf bezogene 
Wartungsverträge ab .

IV. Rechtsgeschäftliche Vertretung, Zustimmungsvor-
behalte

§ 16

Umfang der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht, 
Zustimmungsvorbehalte

 (1) Die rechtsgeschäftliche Vertretung des Freistaats 
Bayern erfolgt im jeweiligen Aufgabengebiet durch die 
 Leitung des Zentralen Dienstes bzw. durch die Intendan-
zen gemeinsam mit den Geschäftsführenden Direktionen, 
in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung und in Ver-
tretung der Intendanzen durch die Geschäftsführenden 
Direktionen .

 (2) Folgende Rechtsgeschäfte und Vorgänge bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des Staats-
ministeriums für Wissenschaft und Kunst:

a) der Abschluss von Miet-, Pacht- und ähnlichen Ver-
trägen, die sich auf Grundstücke beziehen, soweit mit 
dem Abschluss eine nicht nur geringe Ausweitung der 
Nutzflächen verbunden ist oder dem Abschluss grund-
sätzliche Bedeutung zukommt, unbeschadet der Zustän-
digkeit der Immobilien Freistaat Bayern,

b) der Abschluss von Verträgen, die Verpflichtungen des 
Freistaats Bayern für künftige Haushaltsjahre enthalten, 
wenn es sich nicht um laufende Geschäfte im Sinn der 
Nr. 4 VV zu Art. 38 BayHO handelt, sowie der Abschluss 
von Verträgen, die für das laufende Haushaltsjahr Ver-
pflichtungen für Sach- und Investitionsausgaben von 
mehr als 100 .000,- € enthalten,

c) der Abschluss von Verträgen über Gastspiele der Staats-
theater im Ausland sowie von Verträgen über Gast-
spiele, deren Kosten nicht aus dem laufenden Haus-
halt bestritten werden können; entsprechendes gilt für 
 Kooperationen,

d) die Aufhebung und Änderung von Verträgen zum Nach-
teil des Freistaats Bayern, die über Nr. 1.5 VV zu Art. 58 
BayHO hinausgehen,

e) die Festlegung der Eintrittspreisstruktur, die Fest legung 
der Abonnementbedingungen und der Abschluss von 
Verträgen mit Besucherorganisationen,

f) der Abschluss, die Änderung oder die Aufhebung von 
Arbeitsverträgen mit Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleitern der Staatstheater,

g) Abweichungen von der Abteilungsstruktur (vgl. §§ 10 
und 12),

h) die Festlegung der Theaterferien .

V. Schlussbestimmung

§ 17

Inkrafttreten

Diese Grundordnung tritt am 1 . Januar 2019 in Kraft . 
Gleichzeitig tritt die Grundordnung in der zuletzt geän-
derten Fassung vom 5 . Dezember 1997 außer Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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2220-K

Änderung der Bekanntmachung zur 
Zuständigkeit für den Vollzug von Leistungen des 

Freistaates Bayern 
an die Römisch-Katholische Kirche 

und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 16. Oktober 2018, Az. I.7-BK5027-3.84 835

Die Bekanntmachung zur „Zuständigkeit für den Vollzug 
von Leistungen des Freistaates Bayern an die Römisch- 
Katholische Kirche und die Evangelisch-Lutherische 
 Kirche in Bayern (Zust-Kultus)“ vom 8. Oktober 2013 
(KWMBl . S . 307), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 
17. Oktober 2014 (KWMBl. S. 304) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Nr. 1 wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 1.1 werden die Wörter „der Regierung von 
 Niederbayern“ durch die Wörter „dem Bayerischen 
Landesamt für Schule“ ersetzt.

1.2 In Nr. 1.2 werden die Wörter „der Regierung von 
 Niederbayern“ durch die Wörter „dem Bayerischen 
Landesamt für Schule“ ersetzt.

2 . Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1 . Januar 2019 in 
Kraft .

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor

2240-WK

Änderung der Amtlichen Leihverkehrsliste 
über die Zulassung zum Deutschen Leihverkehr

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst

vom 18. Oktober 2018, Az. K.1-K3135.3/7/26

1 . Gemäß Nr . 2 der Ordnung des Leihverkehrs in der 
 Bundesrepublik Deutschland (Leihverkehrsordnung, 
LVO), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom  
1. Dezember 2003 (KWMBl. I S. 538), wird die nach-
stehende Bibliothek in die Liste der zum Deutschen 
Leihverkehr zugelassenen Bibliotheken und Büchereien 
in Bayern aufgenommen:

Ort Bezeichnung der 
Bibliothek/Bücherei

Sigel

Dingolfing Kreis- und Stadtbücherei 
Dingolfing 
Marienplatz 2 
84130 Dingolfing

1467

2. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst über die 
Amtliche Leihverkehrsliste über die Zulassung zum 
Deutschen Leihverkehr vom 16. April 2007 (KWMBl. I 
S . 162, ber . S . 222), die zuletzt durch Bekanntmachung 
vom 26. April 2018 (KWMBl. S. 196) geändert worden 
ist, wird mit Wirkung vom 1. November 2018 entspre-
chend geändert .

3 . Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Novem- 
ber 2018 in Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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